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GEMEINDE ST. ANDRÄ IM LUNGAU 
St. Andrä 16 

5572 St. Andrä im Lungau 

T: 06474/2283 

E: tvb@st-andrae.salzburg.at 

 

Ansuchen um Baubewilligung – Technische Einrichtung 
gem. § 2 bzw. § 10 BauPolG 

 
(zutreffendes bitte ankreuzen  bzw. nichtzutreffendes streichen und weiße Felder ausfüllen) 

 

Antragsteller bzw. Bezeichnung der juristischen Person 

Familienname oder Bezeichnung der juristischen Person Vorname(n) 

Straße, Haus-Nr., Stock 

PLZ Ort 

Tel.-Nr. E-Mail 

 

Bezeichnung des Bauvorhabens gem. § 2 BauPolG 

 Einbau einer Ölfeuerungsanlage 

 Einbau einer Hackgut- oder 
Pelletsfeuerungsanlage 

 Einbau einer Luftwärmepumpe 

 Einbau einer Lüftungsanlage 

 Einbau einer Solaranlage 

 Umbau einer Feuerungsanlage (z.B. Heizkesseltausch) 

 Sonstiges 

 

Beschreibung der baulichen Maßnahme: 

 
 

 

Ausführungsort der baulichen Maßnahme 

Grundstücks Nr. Einlagezahl 

Grundbuch der Katastralgemeinde/Ortsgemeinde 

Straße, Haus-Nr. 

PLZ Ort 

 

Erklärung des Bewilligungswerbers gemäß § 10 Abs 3 BauPolG zur Verfahrensart 

Die Voraussetzungen für ein vereinfachtes Verfahren 

 liegen vor 

 liegen nicht vor 

Begründung 

 der/die Bau/ten weist/weisen einen umbauten Raum von insgesamt __________ m³ auf und hat/haben 
_____ oberirdische Geschoße (max. 4.000m³ und 3 oberirdische Geschoße) 

 es handelt sich um die Errichtung einer technischen Einrichtung in einem dem vereinfachten Verfahren 
unterliegenden Bau 

 es handelt sich um eine bauliche Maßnahme im Sinne des § 10 Abs 1 Z2 bis 7 BauPolG 
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Planverfasser / Heizungsfirma 

Familienname oder Bezeichnung der juristischen Person Vorname(n) 

Straße, Haus-Nr., Stock 

PLZ Ort 

 

Dem Ansuchen sind gemäß § 4 BauPolG nachstehende, Beilagen und Bescheinigungen angeschlossen: 

 Geometer-Lageplan im Maßstab 1:500 2-fach (inkl. Verlauf Hauptversorgungseinrichtungen) 

 Baupläne 2-fach (Grundriss, Schnitte) 

 Technische Baubeschreibung 2-fach 

Unterfertigung des Bauansuchens durch den Bewilligungswerber und den Verfasser der Unterlagen, der gegenüber 
der Baubehörde für die Richtigkeit der Unterlagen haftet; der Verfasser der Unterlagen bestätigt außerdem, über 
die gesetzlich erforderliche Planungsbefugnis zu verfügen und alle baurechtlichen Anforderungen eingehalten 
werden.  
 
 
 
.............., ..............           .....................................................................  
            Ort, Datum                   Unterschrift des Bewilligungswerbers 
 
 
 
 
 
 
.............., ...............           ....................................................................  
            Ort, Datum              Unterschrift des Verfassers der Unterlagen 

 
 

 

Erläuterung zu den erforderlichen Beilagen 

Baupläne 2-fach 
a) Lageplan im M 1:500, über die Lage des Baues auf dem Grundstück, Ausweisung der öffentlichen 

Verkehrsflächen in diesem Bereich und der umliegenden Bauten; zusätzliche Eintragungen: Nordrichtung, alle 
hierauf bestehenden Hauptversorgungseinrichtungen (Energieversorgungs-, Wasserversorgungs- und 
Abwasserleitungen samt Sicherheitsabständen); 

b) Grundriss des Heizraumes und des Tank- oder Lagerraumes, einschließlich der umliegenden Räume, sowie 
jener Räume die durch Leitungsführungen, Lüftungskanäle udgl. berührt werden im M 1:100 oder M 1:50; 
Angabe des Verwendungszweckes der Räume und Darstellung sowie Beschreibung der einzelnen Anlagenteile 
samt Brandschutzeinrichtungen; 

c) Schnitte im M 1:100 oder M 1:50; 
 

Die Pläne müssen maßstabgerecht gezeichnet und in ihrer Größe und Faltung dem Normformat 21 x 29,7 cm 
angepasst sein. 
 

Technische Baubeschreibung 2-fach 
eine Beschreibung über die technischen Einzelheiten der Anlage (Heizkessel- Fabrikat, Type, Leistung, Brenner, 
Kaminanlage, Brandschutzeinrichtungen, Be- und Entlüftung, Öltank(s) usw.; 
 

Bei Umbauten der Heizungsanlage (Heizkesseltausch) müssen die Baupläne auch den Altbestand erkennen lassen. 
Sollte sich weder Situierung der einzelnen Anlageteile noch die Leitungsführungen oder die Lagerung gegenüber 
der bereits bestehenden Feuerungsanlage verändern und die bei der Gemeinde vorliegenden Planunterlagen mit 
dem Bestand übereinstimmen, ist die Vorlage neuer Pläne nicht erforderlich. Eine entsprechende Baubeschreibung 
ist dem Ansuchen bzw. der Bauanzeige beizulegen. 
 

Bei Öllagerung von über 5.000 kg (6.000 l) ist bei der Bezirksverwaltungsbehörde Tamsweg um wasserrechtliche 
Bewilligung anzusuchen! 
 

Mit der Ausführung der baulichen Maßnahme darf vor der bescheidmäßigen Kenntnisnahme der 
Bauanzeige durch die Baubehörde nicht begonnen werden! 


